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Förderprogramm für Bürgerbusprojekte:
Projekt ,,Fahrdienst für Senioren in Vaterstetten"

Sehr geehrter Herr Lölkes, sehr geehrte Damen und Herren,

die Regierung von Oberbayern erlässt folgenden

Bescheid:

1. Der Antrag auf Förderung des Projekts ,,Fahrdienst für Senioren des För-

dervereins Senioren Vaterstetten e. V." vom 1 5.01.2020 (zugestellt dem
Bayer. Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr am 16.01 .2020)
nach der Richtlinie zum Förderprogramm von Bürgerbusprojekten vom

08.02.2019 AZ. 62-3524-5-1-1 wird abgelehnt.

2. Dieser Bescheid ergeht kostenfrei
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Der Förderverein beantragte mit Schreiben vom 15.01.2020 Fördermittel gemäß der Richtlinie 97-

B zum unter 1. genannten Förderprogramm für das oben genannte Projekt. Bei diesem Projekt

handelt es sich um einen Fahrdienst für in der Mobilität behinderle Senioren und Bedürftige in

Vaterstetten in privaten PKW durch ehrenamtliche Helfer. Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförde-
rung existieren nicht. Der Fahrdienst ist kostenlos. Die Finanzierung des Projekts erfolgt über

Beiträge und Spenden. Beantragt wurde eine Organisationspauschale für Ausgaben für Telefon,

Versicherungen etc. in Höhe von 1.920, - €.

Die Regierung von Oberbayern ist für die Anträge auf Förderung nach Nr. 8.1 der Richtlinie zum

Förderprogramm von Bürgerbusprojekten sachlich und örtlich zuständig.

Ehrenamtliche Bürgerbusse können den von den kommunalen ÖpruV-nutgabenträgern organi-

sierten ÖpruV sinnvoll ergänzen und unterstützen. Das Projekt muss jedoch grundsätzlich jeder-

mann und nicht nur einzelnen Personengruppen zur Verfügung stehen. Weiterhin ist erforderlich,

dass das Bürgerbusprojekt als Linienverkehr nach § 42 des Personenbeförderungsgesetzes
(PBefG), gegebenenfalls in Verbindung mit § 2 Abs. 6 PBefG genehmigt ist oder genehmigt wird.

Genehmigungsfähiger ÖpttV im Sinne der vorgenannten Vorschriften setzt einen Linienverkehr

voraus, der in Abgrenzung zum sogenannten Gelegenheitsverkehr (Haustür zu Haustür-

Bedienung) zumindest ein konkret bestimmtes Netz von fixen ggf virtuellen Haltestellen bedient.

Mit der Förderung ist u. a. beabsichtigt, Bürgerbusprojekte in rechtssichere Strukturen und Ver-

kehre zu überführen. Dies dient sowohl den Belangen der ehrenamtlichen Fahrer und Fahrerin-
nen als auch der Sicherheit der Befördeften und bedeutet Rechtssicherheit bei Haftungsfragen im

Schadensfall. Den Fahrgästen ist zusätzliche Sicherheit garantiert, dass nur Fahrer eingesetzt

werden, die beim Enrverb und der Erneuerung der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung ihre

gesunCheitliche und cherakte!'liche Eignung regelnnäßig nachgewiesen haben.

Nach Rücksprache mit dem Bayer. Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr wurde

nochmals bestätigt, dass nur solche genehmigte Bürgerbusse gefördert werden.

Abzugrenzen hiervon sind die Fahrten der von bürgerlichem Engagement getragenen Nachbar-

schaftshilfen, die nicht unter das Personenbeförderungsgesetz fallen. Wir weisen darauf hin, dass

diesbezüglich das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales entsprechende
Projekte während einer zweijährigen Anschubzeit mit bis zu 10.000, -- € unterstützt (s. unter
Ir({ul; I,rvklq'w-.;1rrias.i-urvern.d*lwchnen-irn-alterlila<:hbarsühaftshttlf*r:/:rir:t*;x . »h») Ggf. erhalten Sie

für lhre Bemühungen dort eine Unterstützung

Da hier kein Linienverkehr wie oben beschrieben vorliegt und die Fahrten auch nicht fÜr alle Per-

sonengruppen zugänglich sind, muss die Förderung nach der Richtlinie für Bürgerbusse abge-

lehnt werden.
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erheben. Die Klage müssen Sie innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe dieses Bescheides beim Bayerischen Venrvaltungsgericht MÜnchen,

Bayerstraße 30, 80335 München (Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München), schriftlich
oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erheben.

Die Klage kann beim Bayerischen Venrualtungsgericht München auch elektronisch nach Maßga-

be der der lnternetpräsenz der Veruvaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmen-
den Bedingungen erhoben werden. ln der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklagten (Frei-

staat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen, ferner sollen Sie einen

bestimmten Antrag stellen und die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel an-

geben. Der Klageschrift sollen Sie diesen Bescheid beifügen (in Urschrift, in Abschrift oder in Ab-

lichtung), ferner zwei Abschriften oder Ablichtungen der Klageschrift für die übrigen Beteiligten.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet

keine rechtlichen Wirkungen!

Nähere lnformationen zur elektronischen Klageerhebung sind der lnternetpräsenz der

Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmen.

Kraft Bundesrechts ist bei Prozessverfahren vor den Venrvaltungsgerichten grundsätzlich

ein Gebührenvorschuss zu entrichten.

Mit freundlichen Grüßen
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